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Planungsmassnahmen wie Ein-, 
Auf- oder Umzonungen können für 
Grundstückseigentümerinnen und 
-eigentümer erhebliche Mehrwerte 
bewirken, da mit diesen die Nut-
zungsmöglichkeiten – und damit 
die erzielbaren Erträge – des 
Grundstücks verbessert werden.
Die so ausgelösten Mehrwerte bzw. 
Planungsvorteile entstehen aufgrund 
von staatlichem Handeln. Gleichzei-
tig ziehen die Planungsmassnahmen 
in der Regel Kosten für die Erschlies-
sung und andere öffentliche Infra-
strukturen nach sich, die weitestge-
hend von der öffentlichen Hand 
bezahlt werden. Die Mehrwertabgabe 
ist ein Instrument zur Abschöpfung 
so entstandenen Mehrwerts und be-
teiligt Grundeigentümerinnen und 
-eigentümer an den Kosten, die für 
die öffentliche Hand entstehen.
Mit dem kantonalen Mehrwertaus-
gleichsgesetz (MAG) und der Mehr-
wertausgleichsverordnung (MAV), die 
am 1. Januar 2021 in Kraft getreten 
sind, werden bundesrechtliche Vor-
gaben umgesetzt. Für Einzonungen 
gilt bereits der kantonale Abgabesatz 
von 20% des Mehrwerts. 
Die Regelung für Auf- und Umzonun-
gen sowie für Gestaltungspläne müs-

sen die Gemeinden auf kommunaler 
Ebene im Rahmen einer Revision der 
Bau- und Zonenordnung (BZO) bis 
zum 1. März 2025 umsetzen. Bis die ge-
änderte BZO in Kraft getreten ist, kann 
kein kommunaler Mehrwertausgleich, 
städtebauliche Verträge eingeschlos-
sen, vollzogen werden. Der Handlungs-
spielraum der Gemeinde wird durch 
das MAG beziehungsweise die MAV vor-
gegeben. Den Abgabesatz für den kom-
munalen Mehrwertausgleich kann die 
Gemeinde zwischen 0 und 40% festle-
gen. Der Gemeinderat beabsichtigt, der 
Gemeindeversammlung den Mittel-
wert von 20% zu beantragen.
Im Rahmen des Projekts «Seehalde», 
wo die Gestaltungsplanpflicht gilt, ent-
steht gemäss aktueller Planung ein er-
heblicher Mehrwert, wo ein Mehrwert-
ausgleich durchaus Sinn macht. Ge- 
mäss aktueller Auslegung kann dieser 
Mehrwert jedoch nur über die Einfüh-
rung der entsprechenden Regelung in 
der BZO auf einer rechtlich klaren 
Grundlage ausgeglichen werden.
Der Gemeinderat will die kommunale 
Mehrwertabgabe insbesondere auf 
grössere Areale ausrichten, die im Rah-
men eines privaten Gestaltungsplans 
von einem erheblichen Planungsvorteil 
profitieren können. Die Freifläche, 

unter der kein Mehrwertausgleich an-
fällt, soll daher auf den maximal zuläs-
sigen Wert von 2000 Quadratmeter fest-
gelegt werden. Rund 90% aller Grund- 
stücke in der Gemeinde sind kleiner als 
diese Freifläche. Grundstücke, die in 
künftigen Revisionsvorlagen auf- oder 
umgezont werden und kleiner sind als 
diese Freifläche, sind nicht abgabe-
pflichtig, sofern die Wertsteigerung 
weniger als Fr. 250’000.– beträgt. Dann 
werden auch diese Grundstücke abga-
bepflichtig, wobei beim Mehrwert ein 
Freibetrag von Fr. 100’000.– abgezogen 
wird. Von diesem reduzierten Betrag 
wird der kommunale Abgabesatz von 
20% erhoben.

Siedlungsentwicklung nach 
innen unterstützen
Der kommunale Mehrwertausgleich ist 
in erster Linie ein raumplanerisches 
Instrument, das die Siedlungsentwick-
lung nach innen unterstützen soll. Die 
Siedlungsentwicklung nach innen ist 
ein tragendes Element der Gemeinde-
entwicklung. Sie ist anspruchsvoller 
und aufwendiger als eine weitere Aus-
dehnung der Siedlungsfläche. Die öf-
fentlichen Infrastrukturen müssen mit 
den steigenden Anforderungen infol-
ge der Nutzungsintensivierung Schritt 

halten. Um dies zu unterstützen, ist 
der Mehrwertausgleich bei grossen 
Grundstücken ein adäquates Mittel.
Er ermöglicht, dass nicht nur von Nut-
zungserhöhungen begünstigte Areale 
vom Planungsmehrwert profitieren, 
sondern die gesamte Bevölkerung, in-
dem die Gemeinde mit den Erträgen 
aus der Mehrwertabgabe gezielt beste-
hende öffentliche Infrastrukturen auf-
werten bzw. neue schaffen kann. 
Mit dem Mehrwertausgleich entsteht 
auch den Grundeigentümerinnen bzw. 
Grundeigentümern und Investoren 
ein Mehrwert, da die Abgabe in öf-
fentliche Infrastrukturen zur Steige-
rung der Standortattraktivität inves-
tiert wird und sie gleichermassen wie 
die Bevölkerung profitieren.

Auswirkungen für die Gemeinde
Mit der vorliegenden Teilrevision er-
hält die Gemeinde die rechtliche 
Grundlage, bei Um- oder Aufzonun-
gen sowie Gestaltungsplänen entste-
hende Mehrwerte auszugleichen. Sie 
kann zudem städtebauliche Verträge 
abschliessen. Darin verpflichten sich 
diejenigen Grundeigentümerinnen 
und -eigentümer, die von Planungs-
massnahmen massgeblich profitie-
ren, sich an den Infrastrukturkosten 

der Gemeinde als Folge einer höheren 
baulichen Dichte zu beteiligen. Die 
Mehrwertabgabe trägt dazu bei, dass 
eine qualitätsvolle Innenentwicklung 
und eine attraktive Gemeindeent-
wicklung stattfinden können.

Auswirkungen für die  
Grundeigentümer
Die Inkraftsetzung hat vorerst keine 
Auswirkungen für die Grundeigentü-
merinnen und -eigentümer. Die Teil-
revision definiert lediglich die Rah-
menbedingungen, welche beim Aus- 
gleich von künftig entstehenden Mehr-
werten gelten. Erst wenn im Rahmen 
von Auf- oder Umzonungen oder Ge-
staltungsplänen Mehrwerte entstehen, 
wird eine Mehrwertabgabe bemessen. 
Nur für Auf- und Umzonungen, die 
zeitlich nach der vorliegenden Teilrevi-
sion vorgenommen werden, wird die 
Mehrwertabgabe erhoben.
Die vorgeschlagene Teilrevision der 
BZO wird gemäss Planungs- und Bau-
gesetz zur Mitwirkung während 60 
Tagen öffentlich aufgelegt. Es ist ge-
plant, das Geschäft der Gemeinde-
versammlung im Dezember 2024 vor-
zulegen.
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Lebendpreise für die ersten fünf
Kein grosses Schwingfest ohne Le-
bendpreise! Am NOS 2024 gibt es ins-
gesamt fünf Lebendpreise zu gewin-
nen. Der Siegermuni der Hornlos- 
Rasse Brown Swiss heisst «Perfekt», 
wurde am 4. Mai 2022 geboren und 
wiegt über 800 Kilogramm. Er wird 
von der Firma Meilenstein Immobilien 
AG gespendet. Die Zweit- bis viertplat-
zierten Schwinger können Rinder mit 
nach Hause nehmen. Die Veteranen-
gruppe des Schwingklub Zürichsee 
rechtes Ufer ist Spenderin des Hol-
stein-Rindes «Aqua», Roland Käppeli 
(Uetikon a.S.) und René Odermatt (Us-
ter) spenden das Holstein-Rind «Lid-
dy» und die Ponato AG, Hombrechti-
kon, das Rind «Morena» der Rasse OB 
Original Braune. Hans Hess, Max Frei, 
Andreas Schlumpf, Ueli Wirz, Andi 
Baumann und Werner Coray sind die 
Spender des zwei Monate alten Foh-
lens «Coray». Die Lebendpreise kön-
nen alle am Schwingfest besichtigt 
werden. 

Grosses Medieninteresse
Das Medieninteresse am NOS 2024 ist 
gross. Das Fernsehen SRF überträgt 
das Schwingfest auf SRF zwei live und 
wird mit drei Übertragungswagen vor 
Ort sein. Um die Bedürfnisse der Me-
dienschaffenden und lokalen Sende-
anstalten bezüglich Signal- und Daten-
übertragung zu gewährleisten, wird 
die bestehende Telekommunikations-
infrastruktur mit zusätzlichen Anten-
nen und Sendern verstärkt.
Das 128. Nordostschweizer Schwing-
fest – neben dem «Eidgenössischen» 
eines der grössten Schwingfeste unse-
res Landes – verspricht ein Höhepunkt 
der Schwingsaison 2024 zu werden. 
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Am vergangenen Montag haben die Aufbauarbeiten für das NOS auf der Allmend 
begonnen. Foto: MAZ

«Manne und Fraue  
– i d’Hose!»
Mir wünsched allne Schwinger  
en erfolgriiche Wettkampf, allne  
Gäst spannendi Zweikämpf  
und em Organisationsteam es  
erfolgriichs Fest.

www.schwarzenbach-weinbau.ch
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Vorübergehende 
Verkehrsbeschränkungen   
Infolge Durchführung des Nordostschweizer Schwingfests in 
Meilen vom Sonntag, 30. Juni 2024, gelten im Zeitraum vom 
Freitag, 14. Juni 2024 bis zum Mittwoch, 10. Juli 2024 einige vor-
übergehende Verkehrsbeschränkungen wie Park-/Halteverbote, 
Fahrverbote und Einbahnverkehr. 

Eine detaillierte Übersicht findet sich auf der 
Website der Gemeinde www.meilen.ch 
unter Medienmitteilungen respektive via QR-Code:

– Situativ können kurzfristig weitere Verkehrsbeschränkungen 
angeordnet werden. 

– Umleitungen sind signalisiert.
– Die öffentlichen Verkehrsmittel verkehren gemäss Fahrplan.
– Es stehen zusätzliche Shuttle-Busse von/zu den abgelegenen 

Parkbereichen im Einsatz. 
– Zubringerinnen und Zubringern ist die Weg-/Zufahrt  

von/zu ihren Liegenschaften unter Vorweisen einer Fahr-
berechtigung gestattet.

– Es kann zu Wartezeiten kommen.
– Anordnungen der Polizei und des Verkehrsdienstes ist Folge 

zu leisten.

Wir bitten die Besucherinnen und Besucher des Schwingfests, zu 
Fuss oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln/Shuttle-Bussen 
anzureisen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.
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